


Satzung der Agrargemeinschaft

……………………………………………………………



Art. 1

Name und Sitz der Agrargemeinschaft

Die Agrargemeinschaft ……………………………………. ist eine Privatgemeinschaft öffentlichen Interesses, geregelt nach dem Landesgesetz vom 7. Jänner 1959, Nr. 2 und wurde mit Entscheidung der Landeshöfekommission vom …………….., Nr. …, in das Verzeichnis der Agrargemeinschaften aufgenommen. Sie hat ihren Sitz am Wohnsitz des jeweiligen Obmanns.



Art. 2

Zweck der Agrargemeinschaft

Die Agrargemeinschaft hat den Zweck, ihre Grundstücke und Vermögenschaften nach bestem Wissen und Gewissen den wirtschaftlichen Grundsätzen entsprechend zu bewirtschaften, die Verpflichtungen gegenüber Dritten zu erfüllen und die gerechten Ansprüche der Teilhaber zu befriedigen, sowie das Gemeinschaftseigentum zu erhalten und im Sinne der bestehenden Forstgesetze zu verbessern.



Art. 3

Teilhaber der Agrargemeinschaft

Teilhaber (allgemein auch Mitglieder genannt) der Agrargemeinschaft sind alle Miteigentümer der Agrargemeinschaftsgüter, die im Grundbuch aufscheinen. Dies sind entweder die jeweiligen Eigentümer der realrechtlich verbundenen Liegenschaft oder namentlich eingetragene Personen.
Hat eine realrechtlich verbundene Liegenschaft mehrere Miteigentümer, so zählen diese gemeinsam als ein Teilhaber.



Art. 4

Rechte und Pflichten der Teilhaber

Jeder Teilhaber ist berechtigt, an der Nutzung im Ausmaß seiner Anteilsberechtigung laut Nutzungsbestimmungen teilzunehmen und sich an der Verwaltung der Agrargemeinschaft zu beteiligen, wie es die Satzung vorsieht. 
Die Teilhaber sind verpflichtet: 
· die Vorschriften über die Ausübung der Nutzungen einzuhalten;
· bei Vollversammlungen und Ausschusssitzungen den Anordnungen des Obmanns zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung Folge zu leisten;
· diese Satzung und die Anordnungen der Verwaltungsorgane zu beachten;
· die mit der Teilhaberschaft verbundenen Lasten zu tragen und die beschlossenen Arbeitsleistungen zu erbringen.
Jeder handlungsfähige volljährige Teilhaber ist grundsätzlich verpflichtet, die Wahl zum Obmann oder sonstigen Ämter der Agrargemeinschaft anzunehmen und die daraus erwachsenen Pflichten zu erfüllen. 
Wer die Teilhaberschaft an der Agrargemeinschaft erwirbt, hat dies binnen eines Monats dem Obmann zu melden.



Art. 5

Organe der Agrargemeinschaft

Bei einer Teilhaberanzahl von mehr als 15 müssen folgende Organe bestellt werden:
· die Vollversammlung,
· der Obmann und dessen Stellvertreter,
· der Ausschuss bestehend aus dem Obmann, dessen Stellvertreter und drei weiteren Mitgliedern,
· die zwei Rechnungsprüfer,
· das Schiedsgericht.

Wenn die Anzahl der Teilhaber gleich 15 oder weniger ist, werden die Aufgaben des Ausschusses vom Obmann wahrgenommen, insbesondere was die Vollstreckung der Beschlüsse der Vollversammlung und die Ausübung der von der Satzung ansonsten für den Ausschuss vorgesehenen Aufgaben betrifft.



Art. 6

Wahl der Organe

Die Wahl der Organe seitens der Vollversammlung erfolgt mit Stimmzetteln in geheimer Wahl mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen. Hierbei steht jedem Teilhaber eine Stimme zu.
Die Wahl des Obmanns, des Obmannstellvertreters, der weiteren Ausschussmitglieder und der Rechnungsprüfer erfolgt in getrennten Wahlgängen.
Wählbar sind Teilhaber sowie deren Ehegatten, Eltern und volljährige Kinder.
Als Rechnungsprüfer können auch Außenstehende gewählt werden.
Als gewählt gelten jene Teilhaber, die der Reihe nach die meisten Stimmen auf sich vereinen. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt.
Die Funktionsperiode der Organe beträgt fünf Jahre.



Art. 7

Die Vollversammlung

Die Vollversammlung hat mindestens einmal im Jahr stattzufinden.
Eine außerordentliche Vollversammlung hat stattzufinden:
· wenn es der Obmann oder der Ausschuss für notwendig erachten;
· binnen eines Monats, wenn es mindestens ein Drittel der Teilhaber verlangt; 
· wenn es die Landesverwaltung anordnet oder selbst eine einberuft.

Die Einberufung der Vollversammlung wird allen Teilhabern unter Angabe von Ort, Datum, Uhrzeit und Tagesordnung nachweislich mindestens 8 Tage vor Abhaltung mitgeteilt und erfolgt entweder mittels Einschreiben mit Rückschein, zertifizierter elektronischer Post (PEC) oder mittels persönlicher Übergabe der Einberufung mit Gegenzeichnung. Ändert ein Teilhaber seinen Wohnsitz oder seine zertifizierte elektronische Post (PEC), so hat er dies dem Obmann mitzuteilen. Die Unterlassung dieser Mitteilung hat zur Folge, dass alle Zustellungen an den bisherigen Wohnsitz bzw. an die bisherige zertifizierte elektronische Post (PEC) als ordnungsgemäß gelten.



Art. 8

Beschlussfähigkeit

Sofern diese Satzung keine qualifizierte Mehrheit vorsieht, ist die Vollversammlung beschlussfähig, wenn die Teilhaber zur Vollversammlung satzungsgemäß eingeladen wurden und mehr als die Hälfte von ihnen anwesend oder durch schriftlich Bevollmächtigte vertreten sind.
Die Teilhaber haben ihre Stimmen persönlich oder durch schriftlich Bevollmächtigte abzugeben. Von der Vorlage einer schriftlichen Vollmacht kann dann abgesehen werden, wenn ein Teilhaber durch ein dem Obmann bekanntes Familienmitglied vertreten wird und keine Zweifel über Bestand und Umfang der Vertretungsbefugnis bestehen. Ein Bevollmächtigter darf höchstens zwei Teilhaber vertreten.

Sind zur festgesetzten Zeit nicht mehr als die Hälfte der Teilhaber anwesend, ist die Vollversammlung nach Ablauf einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Teilhaber beschlussfähig, vorausgesetzt, dass keine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist.
Im Protokoll der Vollversammlung ist auf die zweite Einberufung dieser Vollversammlung ausdrücklich hinzuweisen.



Art. 9

Beschlüsse

Die Vollversammlung kann nur unter dem Vorsitz des Obmanns, seines Stellvertreters oder unter Leitung eines Vertreters der Landesverwaltung gültige Beschlüsse fassen.
Für die Beschlüsse betreffend die ordentliche Verwaltung beschließt die Vollversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit nach Teilhabern. Jeder Teilhaber hat ein Stimmrecht. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Obmanns.
Wenn keine öffentlichen Interessen entgegenstehen, so kann die Vollversammlung mit Zweidrittelmehrheit der Teilhaber bzw. in zweiter Einberufung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Teilhaber, die Veräußerung von einzelnen Grundstücken des gemeinsamen Gutes oder eine gänzliche oder teilweise Teilung, sowohl hinsichtlich der bloßen Nutzung als auch hinsichtlich des Eigentums beschließen. Diese Beschlüsse müssen von der Landesregierung genehmigt werden, die den jeweiligen Obmann zur Unterfertigung der diesbezüglichen Akten und Verträge im Namen und auf Rechnung der Agrargemeinschaft selbst ermächtigt. Auf gleiche Weise können auch die übrigen Geschäfte, welche die ordentliche Verwaltung überschreiten, getätigt werden, vorausgesetzt, dass dadurch das Interesse eines der Teilhaber nicht beeinträchtigt wird.
Die Veräußerung von Miteigentumsanteilen ist dann nicht genehmigungspflichtig, sofern die Anteile zusammen mit der realrechtlich verbundenen Liegenschaft veräußert werden.
In das Protokoll sind insbesondere einzutragen: Ort, Datum und Uhrzeit der Versammlung, Tagesordnung, Namen der Anwesenden bzw. Bevollmächtigten sowie der Abwesenden, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Beschlüsse im Wortlaut unter genauer Angabe des Abstimmungsergebnisses. Jeder Teilnehmer hat das Recht, seine Stellungnahme im Protokoll festhalten zu lassen. Die Richtigkeit ist vom Obmann und dem Schriftführer zu bestätigen. Das Protokoll der Vollversammlung ist zu archivieren. Jeder Teilhaber ist berechtigt darin Einsicht zu nehmen.



Art. 10

Wirkungskreis der Vollversammlung

Der Wirkungskreis der Vollversammlung umfasst nachstehende Angelegenheiten:
· die Wahl des Obmanns, des Obmannstellvertreters und der weiteren Ausschussmitglieder sowie der Rechnungsprüfer;
· die Abtretung seitens eines Teilhabers der Nutzung von Miteigentumsanteilen an andere;
· die Veräußerung seitens eines Teilhabers von Miteigentumsanteilen an andere, außer wenn diese Anteile zusammen mit der realrechtlich verbundenen Liegenschaft veräußert werden;
· die Veräußerung, der Tausch und der Erwerb von Liegenschaften und die Bestellung von dinglichen Rechten mit Zweidrittelmehrheit der Teilhaber bzw. in zweiter Einberufung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Teilhaber;
· die gänzliche oder teilweise Teilung von einzelnen Grundstücken des gemeinsamen Gutes, sowohl hinsichtlich der bloßen Nutzung als auch hinsichtlich des Eigentums mit Zweidrittelmehrheit der Teilhaber bzw. in zweiter Einberufung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Teilhaber;
· die Abänderung der Satzung mit absoluter Mehrheit der Teilhaber, berechnet nach den einzelnen Anteilen;
· die Genehmigung des Jahreshaushaltsvoranschlages und des Jahresrechnungsabschlusses sowie die eventuelle Entlastung des Kassiers über Antrag der Rechnungsprüfer;
· die Ermächtigung des Ausschusses zur Ergänzung und Abänderung des Jahreshaushaltsvoranschlages;
· die Verteilung von Ertragsüberschüssen;
· die Aufnahme und Gewährung von Darlehen, die Umwandlung von Schulden und die Übernahme einer Haftung;
· die Beschlussfassung auf Vorschlag des Ausschusses über eine Entschädigung des Obmanns;
· die Festlegung des Teilhaberbeitrages;
· die Festlegung der stundenmäßigen Entschädigung der Teilhaber für Arbeitsleistungen;
· die Änderung der Tagesordnung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Teilhaber.



Art. 11

Der Ausschuss

Der Ausschuss besteht aus dem Obmann, dessen Stellvertreter und drei weiteren Mitgliedern.
Der Ausschuss ist vom Obmann nach Bedarf, spätestens an dem der Sitzung vorangehenden Tag, einzuberufen.
Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen wurden und mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.
Der Ausschuss beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Obmanns.
Ein Mitglied des Ausschusses hat sich der Stimmabgabe zu enthalten und den Versammlungsraum zu verlassen, wenn der Beratungsgegenstand seine Privatinteressen oder jene des Ehegatten, der Verwandten bis zum 4. Grad sowie Verschwägerten bis zum 2. Grad betrifft.
Scheidet ein Ausschussmitglied aus, dann rückt die Person nach, welche laut Ergebnis der letzten Wahl mit den meisten Stimmen folgt. Ist dies nicht möglich und besteht der Ausschuss nur mehr aus weniger als der Hälfte seiner Mitglieder, ist eine Neuwahl durchzuführen.



Art. 12

Kontrollmöglichkeit über die Tätigkeit des Ausschusses

Jeder Teilhaber kann Einsicht in das Protokoll des Ausschusses nehmen. 



Art. 13

Wirkungskreis des Ausschusses

Die Aufgaben des Ausschusses umfassen alle Tätigkeiten für die Verwaltung und Verwahrung des gemeinsamen Gutes, wie beispielsweise, die Abwicklung der wirtschaftlichen Gebarung und die Erstellung des Jahresvoranschlages und des Jahresrechnungsabschlusses, die eventuelle Wahl oder Bestellung weiterer Funktionäre, wie Kassier, Sekretär, Alpmeister, die Erstattung eines Vorschlages an die Vollversammlung über eine Entschädigung des Obmanns und die Festlegung der Tagesordnung der Vollversammlung.



Art. 14

Der Obmann

Der Obmann ist zur Leitung der Agrargemeinschaft nach Maßgabe der Beschlüsse der Vollversammlung und zur Verwaltung der Agrargemeinschaft entweder selbständig (bei einer Teilhaberanzahl von bis zu 15) oder nach Maßgabe der Beschlüsse des Ausschusses berufen. 
Er hat die Tagesordnung für Ausschusssitzungen festzulegen.
Er vertritt die Agrargemeinschaft nach außen.
Ihm obliegen die Aufnahme und Entlohnung der erforderlichen Arbeitskräfte, die Arbeitsanweisung und Arbeitsaufsicht.
Er hat ein Teilhaber‑, Grundstücks‑ und Inventarverzeichnis anzulegen und laufend zu aktualisieren und informiert die Vollversammlung über die diesbezüglichen Änderungen in den Verzeichnissen. Er verwahrt die Unterlagen der Gemeinschaft.
Wenn die Anzahl der Teilhaber der Gemeinschaft gleich 15 oder weniger ist, werden die Aufgaben des Ausschusses vom Obmann der entsprechenden Gemeinschaft wahrgenommen, insbesondere was die Vollstreckung der Beschlüsse der Vollversammlung und die Ausübung der von der Satzung ansonsten für den Ausschuss vorgesehenen Aufgaben betrifft.



Art. 15

Andere Obliegenheiten des Obmanns

Bis zur Wahl des neuen Ausschusses bzw. des neuen Obmanns führt der ausscheidende Obmann die Tätigkeit der ordentlichen Verwaltung der Agrargemeinschaft weiter. Nach Ablauf der Amtsperiode sind alle die Agrargemeinschaft betreffenden Unterlagen dem neu gewählten Obmann binnen 30 Tagen zu übergeben. Die Übernahme dieser Unterlagen ist eigens im Sitzungsprotokoll des Ausschusses oder in einem Übernahmeprotokoll zu vermerken und vom alten und neuen Obmann zu bestätigen.
Der neue Obmann hat dem Amt für bäuerliches Eigentum, Brennerstraße 6, 39100 Bozen, unverzüglich das Wahlergebnis zu melden.
Ist der Obmann verhindert, sind seine Geschäfte vom Obmannstellvertreter zu führen. Sofern gerechtfertigt kann der Obmann für seine Mühewaltung angemessen entschädigt werden.



Art. 16

Haushalt

Sofern ein Kassier bestellt wurde, obliegt diesem auf entsprechende Anweisung des Obmanns die Abwicklung des Geldverkehrs, die Führung eines Kassabuches und der Hilfsaufschreibungen, die Verwahrung des Barvermögens, der Wertpapiere, Quittungen und Belege. 
Die Führung von Büchern hat nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchhaltung zu erfolgen:
· Alle Einnahmen und Ausgaben der Agrargemeinschaft sind in zeitlicher und sachlicher Ordnung mit ihrem vollen Betrag ohne Abzug zu buchen (Brutto-Verrechnung).
· Die Buchungen dürfen nur auf Grund von Belegen durchgeführt werden. Die Belege sind entsprechend den erfolgten Buchungen lückenlos zu nummerieren und in einem Ordner abzulegen.
· Aus den Kassabüchern und sonstigen Schriftstücken dürfen keine Blätter entfernt und darin keine Radierungen vorgenommen werden. Die Eintragungen sind mit nicht entfernbaren Schreibmitteln vorzunehmen. Leere Zwischenräume werden unbeschreibbar gemacht.
Auszahlungen erfolgen nur auf Anweisung und Gegenbestätigung des Obmanns.
Zum 31. Dezember eines jeden Jahres sind die Kassabücher abzuschließen und mit 1. Jänner des folgenden Jahres neu zu eröffnen. Für das abgelaufene Jahr ist eine Jahresabschlussrechnung und für das folgende ein Voranschlag zu erstellen. Unvorhergesehene Ausgaben, die im Voranschlag nicht enthalten sind, bedürfen einer besonderen Genehmigung durch die Vollversammlung.
In der Jahresabschlussrechnung und im Jahresvoranschlag sind die Aufwendungen und Erträge bzw. Verlust und Gewinn übersichtlich darzustellen.
Alle Aufzeichnungen und Belege sind zehn Jahre aufzubewahren.



Art. 17

Geldverkehr

Bargeld ist bei einem Geldinstitut einzulegen, sofern es nicht umgehend zur Deckung der laufenden Auslagen verwendet wird.
Zur Bestreitung der laufend wiederkehrenden Aufwendungen ist ein angemessener Reservefond zu bilden. Wenn dieser nicht ausreicht, sind entsprechende Rücklagen zu verfügen.



Art. 18

Teilhaberbeiträge

Kommen Teilhaber den geschuldeten Beitragsleistungen nicht rechtzeitig nach, so hat der Obmann die Gelder einzumahnen und nötigenfalls das Inkasso im Gerichtsweg zu erzwingen. Die damit einhergehenden Spesen müssen vom säumigen Teilhaber getragen werden. Wer beschlossene Arbeitsleistungen nicht erbringt oder untaugliche Arbeitskräfte bereitstellt, hat den hierfür ersatzweise festgelegten Geldbetrag zu bezahlen.



Art. 19

Ertragsüberschüsse

Ertragsüberschüsse sind in erster Linie zur Erhaltung und Verbesserung des Gemeinschaftseigentums und zur Schaffung einer Rücklage für Investitionen oder mögliche Katastrophenfälle zu verwenden.
Werden Ertragsüberschüsse verteilt, so hat eine solche Verteilung gemäß den Anteilsrechten am Gemeinschaftseigentum zu erfolgen.



Art. 20

Rechnungsprüfung

Buchführung und Abschlussrechnung sind alljährlich von den gewählten Rechnungsprüfern zu überprüfen. Hierzu sind ihnen vom Obmann alle Buchhaltungsunterlagen spätestens eine Woche vor Vorlage des Jahresabschlusses zu übergeben.
Das Ergebnis der Rechnungsprüfer ist in einer Niederschrift festzuhalten und dem Ausschuss vorzulegen, der gegebenenfalls die zur Behebung festgestellter Mängel erforderlichen Anordnungen zu treffen hat. Wird der Rechnungsabschluss in Ordnung befunden, so genügt ein diesbezüglicher Vermerk, versehen mit Datum und Unterschrift der Prüfer im Kassabuch und es ist ein Antrag auf Entlastung des Kassiers an die Vollversammlung zu stellen.



Art. 21

Streitigkeiten

Streitigkeiten unter Teilhabern und der Gemeinschaft oder zwischen den Teilhabern, welche die Gemeinschaftsverhältnisse betreffen, sind einem Schiedsgericht bestehend aus drei Schiedsrichtern zur Entscheidung zu übertragen.
Zwei der Schiedsrichter werden von den jeweiligen Streitparteien ernannt. Hierfür ernennt die interessierte Partei innerhalb von 20 Tagen ab Erlass der anzufechtenden Entscheidung oder, nur sofern eine solche nicht vorliegt, innerhalb von 20 Tagen ab Eintritt des Ereignisses den eigenen Schiedsrichter, teilt diesen der Gegenpartei mit und fordert diese zugleich auf, innerhalb von 20 Tagen ab Datum des Erhalts, den eigenen Schiedsrichter zu ernennen. In der Folge wird der Vorsitzende des Schiedsgerichts im Einvernehmen durch die so ernannten Schiedsrichter gewählt.
Für den Fall, dass eine Streitpartei den eigenen Schiedsrichter nicht ernennt oder eine Einigung über die Wahl des Vorsitzenden nicht zustandekommt, wird der Schiedsrichter oder der Vorsitzende durch das Amt für bäuerliches Eigentum namhaft gemacht. 
Keines der Teilhaber des Schiedsgerichtes darf persönlich ein Interesse an der Entscheidung des Streitfalles haben.
Gelangen die Parteien zu keiner gütlichen Streitbeilegung wird das Schiedsgericht nach Recht und Billigkeit, vorbehaltlich der im Gesetz vorgesehenen Fälle, einen unanfechtbaren Schiedsspruch fällen.
Bis zur Entscheidung haben sich die Streitparteien der Anordnung des Vorsitzenden des Schiedsgerichts zu fügen.
Für alles, was nicht ausdrücklich in diesem Artikel geregelt ist, finden die Artikel 806 ZPO und ff. Anwendung.



Art. 22

Kommissarische Verwaltung

Im Notfall beziehungsweise bei Mängeln, Nichterfüllung oder Unregelmäßigkeiten in der Erledigung der Amtspflichten von Seiten der Verwaltungsorgane der Gemeinschaft oder auf Antrag der betreffenden Gemeinschaft wird, wenn nötig, von der Landesverwaltung ein Kommissar ernannt, welcher befugt ist, entweder Einzelmaßnahmen zu erlassen oder alle zur Verwaltung der Gemeinschaft notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Die Verpflichtungen, welche sich aus der Tätigkeit des Kommissars ergeben, einschließlich des ihm zustehenden Entgelts, gehen zu Lasten der Gemeinschaft.



Art. 23

Gleichstellung

In dieser Satzung wird sprachlich ausschließlich die männliche Form verwendet, wobei diese für beide Geschlechter gilt.




Die vorliegende Satzung wurde am __/__/____ von der Vollversammlung beschlossen.


Der Obmann



_____________________________________
26.02.2013
